
/wischen der

Freien Hansestadt Bremen
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vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

und

Regenbogen gGmbH, Sielwall 3, 28203 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach § 125 Abs. 1 SGB IX

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für

erwachsene Menschen mit Sucht- oder Drogenerkrankungen nach § 99 SGB IX in

Verbindung mit § 53 SGB XII und § 3 der Verordnung zu § 60 SGB XII, in der am 31.

Dezember 2019 geltenden Fassung, erbracht werden.

1.2 Die Eingliederungshilfeleistungen werden von der Regenbogen gGmbH -

nachfolgend Leistungserbringer genannt - gemäß § 90 SGB IX in Verbindung mit §

113 Abs. 1 und 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 1 und 2 SGB IX im

Intensiv Betreuten Wohnen, Kreinsloger 65, erbracht.

1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, Inhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. Im Übrigen finden die Regelungen des Bremischen

Landesrahmenvertrages nach § 131 Abs. 1 SGB IX (BremLRV SGB IX) vom

09.08.2019 in Verbindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.

2. Leistung

2.1 Das Leistungsangebot richtet sich insbesondere an suchtkranke und drogenabhängige

Menschen mit HIV/AIDS-Erkrankung, die

- ohne persönliche Betreuung, Unterstützung und Förderung nicht selbstständig leben

können
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einer stationären Hilfe nicht oder nicht mehr bedürfen

- in der Lage sind, einen Teil des Tages und/oder der Nacht ohne persönliche

Betreuung und Unterstützung zu leben

mit einer ambulanten psychiatrischen und/oder psychotherapeutischen Behandlung -

ggf. mit zusätzlich verordneter ambulanter, nicht-ärztlicher Therapie oder Pflege -

nicht ausreichend versorgt sind.

Näheres zu Art, Inhalt und Umfang sowie Qualität der Leistung ist in der

Leistungsbeschreibung Ambulant Intensiv Betreutes Wohnen für suchtkranke und

drogenabhängige Menschen (Anlage 1) geregelt. Diese ist Bestandteil dieser

Vereinbarung.

2.2 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Die

Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des

Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte

Hilfe im Einzelfall gewährleistet ist.

2.3 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend

der Ziffer 5.1 der Leistungstypenbeschreibung, persönlich geeignet ist.

2.4 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des

Landesmindestlohns zu vergüten.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungstyps

Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

2.6 Diese Vereinbarung gilt bis auf Weiteres für eine Kapazität von 8 Plätzen, die

vorrangig für bremische Leistungsberechtigte angeboten werden. Eine Erhöhung der

Kapazität bei steigender Nachfrage erfordert eine vorherige Abstimmung mit dem

zuständigen Träger der Sozialhilfe. Es werden keine Personen aufgenommen, bei

denen der Hilfebedarf geringer ist, als der, welcher einem Betreuungsschlüssel von 1 :

2,5 entspricht.
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3 Vergütungsvereinbarung:

3.1 Zur Abgeltung der Leistungen nach Ziffer 2 wird folgende Vergütung pro

Leistungsempfänger und Leistungstag vereinbart:

Gesamtentgelt: € 95,22 pro Person/tägl.

Davon entfallen auf

die Grundpauschale € 5,83 pro Person/tägl.

die Maßnahmepauschale € 85,98 pro Person/tägl.

den Investitionsbetrag € 3,41 pro Person/tägl.

Bei längerer vorübergehender Abwesenheit aufgrund eines stationären Krankenhaus-

oder Kuraufenthaltes kann ab der 5. Woche nur noch ein in den Vergütungskomponenten

der Grund- und Maßnahmepauschale um 25 % vermindertes Plafageld pro

Leistungsempfänger und Abwesenheitstag berechnet werden.

Diese beträgt: € 72,27 pro Person/tägl.

Davon entfallen auf

die Grundpauschale € 4,37 pro Person/tägl.

die Maßnahmepauschale € 64,49 pro Person/tägl.

den Investitionsbetrag € 3,41 pro Person/tägl.

Die Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der oben genannten Pauschalen ist dem

beigefügten Kalkulationsblatt (Anlage 2) zu entnehmen. Die Entgelte beinhalten alle bei

wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Personal-, Sach- und Investitionskosten für

Betreuung und Verwaltung.



Seite 4 zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt für die Zeit ab 01.01.2024

3.2 Eine Abrechnung der unter Ziffer 3.1 genannten Vergütung ist nur zulässig, wenn eine

entsprechende Zusicherung der Übernahme der Vergütung des zuständigen Trägers

der Eingliederungshilfe im Einzelfall vorliegt.

4 Vereinbarungszeitraum

4.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Januar 2024 und wird mit einer Mindestlaufzeit von

12 Monaten auf unbestimmte Zeit geschlossen.

4.2 Zur vollständigen oder teilweisen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf

es einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 genannten

Mindestlaufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6

Wochen, die übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von

mindestens 3 Monaten gekündigt werden.

4.3 Für den Fall, dass Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -Strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändert werden,

kann diese Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum

Zwecke der Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss

einer Neuverhandlung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

5 Prüfungsvereinbarung

5.1 Im Rahmen des Verfahrens der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der

Leistung nach § 128 SGB IX sind die in § 24 Abs. 3 BremLRV SGB IX geforderten

Berichtsunterlagen gemäß Anlage 6 des BremLRV SGB IX (Berichtsraster

Qualitätsprüfung) bis zum 31. März des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die

Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport zu übermitteln.

5.2 Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität

und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem

Sozialhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung

notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf Anfrage

erforderliche Auskünfte.
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6 Sonstiges

6.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften

des BremlFG im elektronischen Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von

einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von

Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

6.2 Die Anlagen 1 bis 2 sind Bestandteil der Vereinbarung.

6.3 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen

Bestimmungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den

Vertragsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer

Auswirkung möglichst nahe kommt, tm Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 53 ff.

des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, den 17.01.2024

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und Integration

Im Auftrag

Leistungserbringer

Anlagen:

Anlage 1: Leistungsbeschreibung Intensiv Betreutes Wohnen für suchtkranke und drogenabhängige

Menschen (Stand:09.01.2020)

Anlage 2: Kalkulationsblatt


